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G E F A H R S T O F F B E Z E I C H N U N G 

VARIOL(R) M  
4681 / MSP_11225-3 – Reinigungsmittel alkalisch 

  G E F A H R E N   F Ü R   M E N S C H   U N D   U M W E L T 

 

 

Gefahr 

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. (H290) 
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. (H314) 

Gefahr des Erblindens durch Verätzungen am Auge! 

Gefährliche Reaktionen am Arbeitsplatz sind möglich mit:  Exotherme Reaktion mit: Säure, Peroxide, 
Oxidationsmittel 

Gefahren für die Umwelt:  Schwach wassergefährdend (WGK 1) 

 

  S C H U T Z M A S S N A H M E N   U N D   V E R H A L T E N S R E G E L N 

 

 

 

Bei Dämpfen oder Nebeln Absaugung einschalten und in ihrem Wirkungsbereich arbeiten. Gefäße nicht offen 
stehen lassen. Beim Ab- und Umfüllen Verspritzen und Nachlauf vermeiden. Beim Auflösen oder Verdünnen immer 
zuerst das Wasser und dann das Produkt zugeben. Temperatur kontrollieren! Reaktionsfähige Stoffe fernhalten 
bzw. nur kontrolliert hinzugeben.  
 
Nicht essen, trinken, rauchen oder schnupfen. Einatmen von Dämpfen oder Nebeln vermeiden. Berührung mit 
Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände und andere verschmutzte 
Körperstellen gründlich reinigen. Hautpflegemittel verwenden. Hautschutzmittel: siehe Hautschutzplan. 
Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren!  
 
Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort lagern.  
 
Beschäftigungsbeschränkungen beachten!  
 
Vorratsmenge am Arbeitsplatz: 10 l 
 
Augenschutz: Korbbrille! 
 
Atemschutz: Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.  
Filtrierende Halbmaske (DIN EN 149) / Kombinationsfiltergerät (EN 14387) (B-P2) 
 
Handschutz: Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur  
Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden.  
Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und  
-menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben  
genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.  
Geeignetes Material: Butylkautschuk (0,5 mm), CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk) (0,5 mm), FKM  
(Fluorkautschuk) (0,7 mm)  
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): 8 h  
Vor der Handhabung des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen. 
 
Schutzkleidung: Beim Verdünnen oder Abfüllen: Kunststoffschürze! Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung 
tragen 

 

 

 

 

 



  V E R H A L T E N   I M   G E F A H R F A L L Feuerwehr   

 

  Gefahrenbereich räumen und absperren, Vorgesetzten informieren. Bei der Beseitigung von 
ausgelaufenem/verschütteten Produkt immer Schutzbrille, Handschuhe sowie bei größeren Mengen Atemschutz 
tragen. Mit saugfähigem unbrennbaren Material (z.B. Kieselgur, Sand) aufnehmen und entsorgen!  
 
Produkt brennt unter normalen Umständen nicht. Im Brandfall Löschmaßnahmen auf Umgebung abstimmen. Bei 
Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen. Berst- und Explosionsgefahr bei starker Erwärmung! 
Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten. Feuerwehr alarmieren. Das Eindringen in Boden, Gewässer und 
Kanalisation muss verhindert werden. 
 
Zuständiger Arzt:  
Unfalltelefon:  

 

  E R S T E   H I L F E Notruf   

 

 

Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Auf Selbstschutz achten. Lebensrettende Sofortmaßnahmen, wie "Stabile 
Seitenlage", "Herz-Lungen-Wiederbelebung", "Schockbekämpfung" situationsabhängig durchführen. Wunden 
keimfrei bedecken. Für Körperruhe sorgen, vor Wärmeverlust schützen. Ärztliche bzw. Augenärztliche Behandlung. 
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen. In allen 
Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen. Niemals einer bewusstlosen Person 
oder bei auftretenden Krämpfen etwas über den Mund verabreichen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage 
bringen und ärztlichen Rat einholen. 
Nach Augenkontakt: Sofort unter Schutz des unverletzten Auges ausgiebig (ca. 10 Minuten) bei geöffneten Lidern 
mit Wasser spülen. Bei Augenverletzungen steriler Schutzverband. Nach Augenkontakt immer augenärztliche 
Behandlung. Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser 
spülen und Augenarzt aufsuchen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 
ausspülen. Sofort ärztlichen Rat einholen. 
Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung, auch Unterwäsche und Schuhe, sofort ausziehen. Haut mit viel Wasser 
spülen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit Polyethylenglykol, anschließend mit viel Wasser. Alle 
kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen 
Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
Nach Einatmen: Verletzten unter Selbstschutz aus dem Gefahrenbereich bringen. Verletzten unter Selbstschutz 
aus dem Gefahrenbereich bringen (Achtung: der Verletzte sollte - wenn möglich - getragen oder gefahren werden, 
Lagerung mit erhöhtem Oberkörper). Bei Atemnot Sauerstoff inhalieren lassen. Bei Atemstillstand künstliche 
Beatmung: Beatmungshilfen benutzen. Sofort ein Kortisonspray einatmen lassen. Dosierung, Art der Anwendung 
und weitere Behandlung nach betriebsärztlicher Anordnung. Für Frischluft sorgen. In allen Zweifelsfällen oder wenn 
Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen. 
Nach Verschlucken: Sofortiges kräftiges Ausspülen des Mundes. Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten. 
Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Mögliche schädliche 
Wirkungen auf den Menschen und mögliche Symptome: Magenperforation. Sofort Arzt hinzuziehen. Kein 
Neutralisationsmittel trinken lassen. 
 
Ersthelfer:  

 

  S A C H G E R E C H T E   E N T S O R G U N G 

   Nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten! Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.  
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 

 

 

 


